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Gemeinde Hügelsheim  

 

Sitzungsvorlage 

 

Sachbearbeiter: Nicole Walter Az: 651.33 

Vorlagen Nr.:  HAU/060/2019 Vorlage erstellt am: 14.11.2019 

Gremium: Gemeinderat Sitzung am: 09.12.2019 

  Status: öffentlich 

 
 

TOP 2 

 

Lärmaktionsplanung 

1. Beratung und Beschlussfassung über die Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit im Rahmen der förmlichen 

Beteilung 

2. Beschluss des Lärmaktionsplans 

 

Anlagen: 

1. Synopse zur Lärmaktionsplanung 

2. Lärmaktionsplan 

 

 

Sachstand: 

Der Gemeinderat hat am 08. Oktober 2018 den Entwurf des Lärmaktionsplans gemäß der 

Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments) und gemäß 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (nach § 47d BImSchG) gebilligt sowie die Durchführung der 

frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beschlossen. Dem Beschluss gingen 

intensive und kontroverse Diskussionen in mehreren Sitzungen des Gemeinderates sowie bei 

der Bürgerbeteiligung im Zuge des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts „ISEK 

Hügelsheim 2040 – ZusammenWachsen“ - voraus, bis mehrheitlich eine gemeinsame Linie 

gefunden wurde. 

Im Zeitraum vom 20.10.2018 bis 20.11.2018 konnte die Öffentlichkeit zum Entwurf des 

Lärmaktionsplans Stellung nehmen. Mit E-Mail vom 19.10.2018 wurden die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt und um Stellungnahme gebeten.  

6 Träger öffentlicher Belange nutzten im Vorfeld während der öffentlichen Auslegung die 

Gelegenheit, ihre Stellungnahmen abzugeben. Von der Bürgerschaft kamen keine Rückmel-

dungen. Im Detail sind die Rückmeldungen und die Vorschläge der beigefügten Synopse zur 

Lärmaktionsplanung zu entnehmen, die vom Ingenieurbüro für Verkehrswesen „Koehler & 

Leutwein GmbH Co. KG“ zusammengestellt, uns per Mail am 02.05.2019 zur Verfügung 

gestellt und verwaltungsintern überprüft wurde. Nach Auswertung aller in der Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden keine Änderungen am 

Entwurf des Lärmaktionsplans vorgenommen, so dass eine erneute Offenlage nicht erforder-

lich ist. Der Lärmaktionsplan ist als Anlage der Sitzungsvorlage beigefügt.  

Aufgrund der Neuwahlen des Gemeinderats im Mai 2019 wollte die Verwaltung es ermögli-

chen, den Lärmaktionsplan, der weitreichende Bedeutung für die kommenden Jahre für die 

Gemeinde Hügelsheim hat, vom neu gewählten Gemeinderat beschließen zu lassen. In einer 



 - 2 - 

Klausurtagung am 25. November 2019 wurde daher der neu gewählte Gemeinderat im Zuge 

von ISEK Hügelsheim 2040 durch Herrn Rogner vom Ingenieurbüro Koehler & Leutwein auf 

den aktuellen Stand gebracht, so dass nunmehr der Beschluss des Lärmaktionsplans erfolgen 

kann. 

Der Beschluss ist der eigentliche Startschuss für die Umsetzung von Maßnahmen und für den 

Einstieg in die weitergehenden Detailprüfungen. Bei einzelnen Punkten ist bereits die konkre-

te Umsetzung von Maßnahmen erfolgt, wie z.B. die Anordnung von Tempo 30 ganztags auf 

der Hauptstraße (L 75), vielfach stehen aber auch noch vertiefende Prüfungen an. Auch die 

Zeithorizonte der Bearbeitung sind unterschiedlich. In anderen Fällen kann die Notwendigkeit 

zusätzlicher Untersuchungen, intensiver Abstimmungsprozesse und längerer Finanzierungs-

vorläufe dazu führen, dass die Realisierung eventuell auch mehrere Jahre in Anspruch neh-

men wird. 

Nicht auszuschließen ist auch, dass Maßnahmen sich im Zuge der genauen Prüfung als nicht 

sinnvoll herausstellen. Ohnehin wird der Lärmaktionsplan spätestens alle 5 Jahre fortge-

schrieben. 

Die Inhalte des Lärmaktionsplans werden nach dem Beschluss des Gemeinderats in Form 

eines Musterberichtes über die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-

den-Württemberg (LUBW) an die EU-Kommission übermittelt. 

 

 

Beschlussantrag: 

1. Nach Abwägung der öffentlichen Belange werden die Stellungnahmen der Verwaltung als 

Beschluss genehmigt. Die Synopse zum Lärmaktionsplan, die die Stellungnahmen der förmli-

chen Beteiligung vom 20.10.2018 bis 20.11.2018 ist Bestandteil dieses Beschlusses und wird 

der Niederschrift als Anlage Ö1 beigefügt.  

 

2. Der Gemeinderat beschließt den beigefügten Lärmaktionsplan.  
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